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An die 
Präsidentin des 
Landtags Nordrhein-Westfalen 
Referat 1.1 - Plenum, Ausschüsse 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Düsseldorf, 24.11.2014 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

Öffentliche Anhörung des Hauptausschusses und des Aus
schusses für Kultur und Medien des Landtags Nordrhein
Westfalen am 2. Dezember 2014 

Gesetz zur Zustimmung zum Sechzehnten Rundfunkänderungs
staatsvertrag und zur Änderung des Landesmediengesetzes 
Nordrhein-Westfalen - Gesetzentwurf der Landesregierung, 
Drucksache 16/7091 (Neudruck) 
hier: Stellungnahme 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

zunächst möchte ich mich für die freundliche Einladung, mich als 
Sachverständiger zu dem o. g. Gesetzesvorhaben in der Anhörung zu 
äußern, bedanken. Eine schriftliche Stellungnahme finden Sie ange
fügt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Werner Schwaderlapp 
Vorsitzender der Medienkommission 
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Gesetz zur Zustimmung zum Sechzehnten Rundfunkänderungsstaatsver

trag und zur Änderung des Landesmediengesetzes Nordrhein-Westfalen -

Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 16/7091 (Neudruck) 

Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Anhörung des Hauptaus

schusses und des Ausschusses für Kultur und Medien des Landtags 

Nordrhein-Westfalen am 2. Dezember 2014 

Aus Sicht der Medienkommission der Landesanstalt für Medien Nordrhein

Westfalen (UM) sind die für das Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen 

(LMG NRW) im Regierungsentwurf vorgesehenen Änderungen zu begrüßen. 

Die von der anstehenden Novelle betroffenen Regelungen zur Inkompatibilität, 

zur Zusammensetzung der Medienkommission und die Übergangsregelung zur 

Fortführung der laufenden Frequenzvergabeverfahren sind für die Arbeit der 

Medienkommission der UM von Bedeutung. In der Tat hat es hier Diskussionen 

und unterschiedliche Standpunkte zu dem Gehalt dieser Normen gegeben. In

soweit ist die KlarsteIlung der betroffenen Regelungen mit dem Ziel größerer 

Rechtssicherheit hilfreich. 
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Prof. Dr. Werner Schwaderlapp 

Vorsitzender der Medienkommission der UM 


